
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 30 (1914)

Heft: 28

Artikel: Ende des Rechtsstillstandes und sein Ersatz

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580693

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580693
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


446 31hiftr. fcfjîoctj $anbtt>.»3eitung („Sbleifterblatt")

tafdjer Serühmthelt gelangte Söilb, baS jeber geniest,
roenn er bet bet Urania feinen 93tic£ nach ber neuen
Unioerfität rietet. 3m 3nnern btefeS fehenSroerten
StaumeS orientiert ein riefiger Suroenplan 1:5000 über
bie baultdje ©ntroidlung ber ©tabt nadj 5 Saupetioben,
oor 1863, 1863—1892, 1893 — 1900, 1901—1908,
1909—1914. Serfdjtebene gterltcheäftobetle «haralterifteren
bie nerfdjiebenen Sauroetfen, befonberS in Den 3atjren
1905—1912. ©tner ©tatiftif über bie Sautätigfett 3ürid)§
entnehmen mir, baff biefe non 1896—1903 fanî, um
bann bis 1911 rapib anguroachfen. ©eit btefer 3ett ift
roteber ein allgemeiner unb anhaltenber SRütfgang ju
îonftatieren. ©te ©rünbe ïennt ^eute febermann, fie
gelten übrigens für febe beliebige ©tabt. 3ürid) bat
ferner 2 retgenbe SJlobeKe oon Bebauungen auSgefteüt,
nämlich biejenigen beS SBelbarealS unb ber ©ierbredjt.
Jteben entjüdenben Silbern auS bem alten gürict) mit
feinen unjäbligen bob en ©tebeln unb ferneren türmen
finben mir eine SRenge non Photographien ber beutigen
©tabt, in ber glänjenbe Paläfte unb prunfoolle Portale
bie engbrüftigen ©iebelbäufer unb bunfelgebeijten Türen
abgetönt baben.

2Bir fommen in bie Abteilung für Dermeffungs»
tiefen, bie un§ roteber befonberS intereffiert. 3" um»

faffenbet SBetfe bat bie ©ireftion ber SoUSroirtfdjaft
beS SantonS 3ürich bie ©ntroidlung ber für bas ge»

famte Sauroefen fo roid^iigen SBiffenf^aft oon 1843 bis
1914 sur ©arftellung gebraut. ©roßeS 3ntereffe erregt
aucb bie betnifcbe luSfteHung alter harten unb Pläne
auS ftübetn 3ahrhunbetten, bie mit ben primitioen
SRtlteln ber bamaligen 3eit arbeiteten, aber eine un»
enbltc|e Sorgfalt auf bie fünftlerifdje luSgeftaltung ber
Pläne legten. SiS su* beutigen Tedjnif ber wiffen»
fdjaftlieh bearbeiteten Triangulation als ©runblage aller
SermeffungSroerfe oerfolgen mir ben SBetbegang, 3n
anschaulicher SDBeife, burdj ein 9lejs gefpannter gäben,
Sroif^en ben etnselnen trigonometrifcben Punlten roirb
uns etne blutige Triangulation auS bem ©immental
oorgefübrt, bte auf ben Saien einen Segriff über baS

SBefen biefer Arbeiten gibt.
3n ber großen îlbteitmtg für bits ^Iranien»

locfett unb bie Sanität berounbern mir alle bte ge»

beimniSoollen Ipparate unb 3nftrumente, bie bte ©biturgie,
tnnere SRebijirt unb bte Pharmacie beute anroenbet. Se»

fonberS interefftert unS etne ©egenüberftellung etner
alten Ipotßefe ber frühem Reiten, fo ^enen bie ilchemte
ihre Slüten trteb unb einer mobernen ©pitalapotbefe,
bte mit SRiîroSîopen unb all ben nieten 3nftrumenten
auSgerüftet ift, roelcbe bie moberne $etlfunbe in ben
©tenft ber teibenben ÏDÎenfdbbeit fteUte. @S mürbe unS
SU roelt führen, roenn roir über aKeS berieten wollten,
baS in biefer bocbtntereffanten Abteilung su feben ift.

©lue oerroanbte ©ruppe ift bie Abteilung für liai»
néologie, einen böbftben PaoiUon, tn bem unfere be-

rübmteften fcEjroelserifctjen Säber unb Surorte su etner
luSfteUungSgruppe oereinigt finb. ©inlabenb fprubelt
im Scftibül btefer ßalte ein munterer Duell in bte |>öbe
unb ergießt fetn SBaffer tn baS plätfcßetube Safftit, als
©pmbol ber beilenben Sraft unb beS SBefenS ber Sal»
neologte. ©te Salneologie bat in ben testen 3ab*eu
übrigens eine ©rroetterung erfahren, benn roir baben
md)t nur im SBaffer, fonbern mit ©rfolg auch in ber
©onne. Sidjt mit Unrecht ftebt bann auch beim ©onnen»
turort Sepftn (St. SBaabt) ber fc^öne ©ab : Son allen
Slumen ift bie menfchlidje btejenige, roeldje am meiften
Sicht gebraucht, ©Ine roeitere Ibteilung, ebenfalls tn
etgenem ©ebäube ift ber ©aoofer» PaoiUon. SBaS fid»
bartn beftnbet, roirb jeber leidet erraten ; eS ift etneS ber
büfterften Sapitel ber menfchllcben SeibenSgefchidjte, baS

fid) in biefem ©ebäube oor unfern lugen auftut.

SBir fommen tn bie Ibteilung beS gewerblichen
öilbungstuefetts. llle haben fie bter ihr iefie§
auSgeftellt, bie otelen fd^roctserifd^en ©eroerbefchulen unb

gachfdhulen. @S mürbe su roett führen, bas aBeS auf»

Susäblen, roaS ber gleiß unb bte ©efdjicflichfett unferet
technlfchen gungmannfdhaft heroorbradjte. ®a ift 5.

eine funftooBe präsiftonSubr, hier etne SBerfseugmafchlne!
bort glänsen bte jungen SBebfdjüler ber ©eibenroebfcjjule
Süridj mit ihren Sunftprobuften. fpler bat etn ©eroerbe»

fd)üter banf feiner grünblidhen SenntniS beS praftifc|en
3eidjnenS unb ber barfteUenben ©eometrie ben fomplt»
Siecteften Sampf jioeier Sojer -tecbntfcb einroanbfrei bat»

geftellt, bort berounbern roir eine SBenbeltreppe als
gjlobeU unb ihren fetnften grapbifd&»jeic^nerifd^en 3er»

glieberungen. Jg>ier roieberum ift ber Sopf etneS leu>
gebornen oon einem talentierten jungen Silbbauer mobel»

liert roorben unb bort bat ein oteloerfprechenber Sunft»

fchlofferlebrling feine SReifterarbeit geletftet. 3n ber

Tat, als roirftidje SReifterarbeiten bürfen roir baS biet

luSgeftetlte begegnen unb roenn einer ber altebrroürbigen
gunftmetfier beS SRittelalterS roiebetfäme, er roürbe bet

Sunft ber jungen ©eneration feinen SeifaU geroiß nicht

oerfagen. —y. » (gortfetjung folgt.)

©lie be$ fReditsftiltjtaniieü unb fein GrM.
Söie roir in Särge bereits metbeten, bat ber Sun»

beSrat beute tm Sinne ber oon ber ©jpertenfommiffroit
gemachten Inregungen eine Serorbnung Êefcîjloffen, bie

baS ©äjutbbetreibungS» unb SonfurSgefeb üorübergebenb
ergängt unb abänbert unb bie am i. Dftober, b. h. mit

bem Iblauf beS Oom 5. luguft bis jum 30. éeptembet

gewährten allgemeinen 8tect)tSftilIftanb, in Sraft tritt.
Sorgängig ber Publifation ber Serorbnung unb be£

fie betailliert erläuternben SreiSfcbreibenS an bie tan»
ionSregierungen macht baS guftigbepartement über ben

neuen ©rlaß bie nadjftebenben Sîitteitungen :

„gür bie im SriegSbienfie befinblicben fd^roei^erifdbeu

SJebrmänner bauert ber SedüSfiiHftanb bon ©efe|e?

roegen (Irt. 57 ©ch. S. ©.) fort, folange fie unter

ben ga§nen fteben. gür bie übrige Seüölferung aber

ihn fortbefteben gu laffen, gebt nidjt an. ©er ledjtfc
ftiüftanb bat ben ©elboerfebr gum Teil gebinbert, gum

Teil gang unterbunben. ©er ©ihulbner unterließ eS,

roeil er ben 3ahluugSbefebf, bie Pfänbung unb ben

SonfurS nic^t mel)r gu füräjten hatte, feiner ßablung?»

Pflicht naebgufommen, unb erfchroerte ober Oerunmßfl»

liebte eS fo feinem ©laubiger, feinerfeitS bie ihm ob»

liegenben Serbinbliihfeiten gu erfüllen. SBährenb bal

gnftitut beS tRechtSftitlfianbeS feinem ^meife nach nur

ben Uîotleibenben bienen foil, bat eS fid) häufig aua)

ber Semittelte unb Seiche gunu|e gemacht unb ficç

feinen ©laubigem gegenüber fo oerfalten, toie roenn

feine ©cbulben geftunbet roären. Unfer gangeS SSid»

fchaftSleben ift ins ©toden geraten. Um eS in bie alten

orbentlichen Sahnen, foroeit bieS möglich ift, gurüctgu»

führen, hat ber SunbeSrat befdEjloffen, ben nach

62 beS ©«h- ©• geroährten SechtSfiillftanb nicht jn

üerlättgern, ihn alfo mit bem 30. September öal)tn»

faden gu laffen. Sonnten Oom 1. Dftober an gegen

©ctmtbner, bie nicht als Sßehrmänner an ber ©vorige

flehen, gmnngSüoIlftredungen angehoben nnb burch»

geführt werben, fo würben, weil fie gurgeit nicht

ber Sage finb, ihren Serpflichtungen nachgufomtnen,

ihre wirtfchaftliche ©jifteng üernichtet, ihr Sernrogen

entwertet unb fie felbft Oon bett in eingelnen Kantone

recht harten, ôffentlid)red)tlichen golgen ber fruchtroK

Pfänbung getroffen. ©ieS nach SRôglichïeit gu

hinbern, ift ber .groed notrt SunbeSrate am 28. w -
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rascher Berühmtheit gelangte Bild, das jeder genießt,
wenn er bei der Urania seinen Blick nach der neuen
Universität richtet. Im Innern dieses sehenswerten
Raumes orientiert ein riesiger Kuroenplan 1:5000 über
die bauliche Entwicklung der Stadt nach 5 Bauperioden,
vor 1863, 1863—1892, 1893 — 1900, 1901-1908,
1909—1914. Verschiedene zierliche Modelle charakterisieren
die verschiedenen Bauweisen, besonders in den Jahren
1905—1912. Einer Statistik über die Bautätigkeit Zürichs
entnehmen wir, daß diese von 1896—1903 sank, um
dann bis 1911 rapid anzuwachsen. Seit dieser Zeit ist
wieder ein allgemeiner und anhaltender Rückgang zu
konstatieren. Die Gründe kennt heute jedermann, sie

gelten übrigens für jede beliebige Stadt. Zürich hat
ferner 2 reizende Modelle von Bebauungen ausgestellt,
nämlich diejenigen des Weidareals und der Eierbrecht.
Neben entzückenden Bildern aus dem alten Zürich mit
seinen unzähligen hohen Giebeln und schweren Türmen
finden wir eine Menge von Photographien der heutigen
Stadt, in der glänzende Paläste und prunkvolle Portale
die engbrüstigen Giebelhäuser und dunkelgebeizten Türen
abgelöst haben.

Wir kommen in die Abteilung für vermessungs-
wesen, die uns wieder besonders interessiert. In um-
fassender Weise hat die Direktion der Volkswirtschaft
des Kantons Zürich die Entwicklung der für das ge-
samte Bauwesen so wichtigen Wissenschaft von 1843 bis
1914 zur Darstellung gebracht. Großes Interesse erregt
auch die bernische Ausstellung alter Karten und Pläne
aus frühern Jahrhunderten, die mit den primitiven
Mitteln der damaligen Zeit arbeiteten, aber eine un-
endliche Sorgfalt auf die künstlerische Ausgestaltung der
Pläne legten. Bis zur heutigen Technik der wissen-
fchaftlich bearbeiteten Triangulation als Grundlage aller
Vermessungswerke verfolgen wir den Werdegang. In
anschaulicher Weise, durch ein Netz gespannter Fäden,
zwischen den einzelnen trigonometrischen Punkten wird
uns eine heutige Triangulation aus dem Simmental
vorgeführt, die auf den Laien einen Begriff über das
Wesen dieser Arbeiten gibt.

In der großen Abteilung fiir das Aranken-
wesen und die Sanität bewundern wir alle die ge-
heimnisoollen Apparate und Instrumente, die die Chirurgie,
innere Medizin und die Pharmacie heute anwendet. Be-
sonders interessiert uns eine Gegenüberstellung einer
alten Apotheke der frühern Zeiten, in denen die Alchemie
ihre Blüten trieb und einer modernen Spitalapotheke,
die mit Mikroskopen und all den vielen Instrumenten
ausgerüstet ist, welche die moderne Heilkunde in den
Dienst der leidenden Menschheit stellte. Es würde uns
zu weit führen, wenn wir über alles berichten wollten,
das in dieser hochinteressanten Abteilung zu sehen ist.

Eine verwandte Gruppe ist die Abteilung für Bal-
ueologie, einen hübschen Pavillon, in dem unsere be-

rühmtesten schweizerischen Bäder und Kurorte zu einer
Ausstellungsgruppe vereinigt sind. Einladend sprudelt
im Vestibül dieser Halle ein munterer Quell in die Höhe
und ergießt sein Wasser in das plätschernde Bassin, als
Symbol der heilenden Kraft und des Wesens der Bai-
neologie. Die Balneologie hat in den letzten Jahren
übrigens eine Erweiterung erfahren, denn wir baden
nicht nur im Wasser, sondern mit Erfolg auch in der
Sonne. Nicht mit Unrecht steht dann auch beim Sonnen-
kurort Leysin (Kt. Waadt) der schöne Satz: Von allen
Blumen ist die menschliche diejenige, welche am meisten
Licht gebraucht. Eine weitere Abteilung, ebenfalls in
eigenem Gebäude ist der Davoser-Pavillon. Was sich
darin befindet, wird jeder leicht erraten; es ist eines der
düstersten Kapitel der menschlichen Leidensgeschichte, das
sich in diesem Gebäude vor unsern Augen auftut.

Ni-.W

Wir kommen in die Abteilung des gewerblichen
Bildungswesens. Alle haben sie hier ihr Bestes

ausgestellt, die vielen schweizerischen Gewerbeschulen und

Fachschulen. Es würde zu weit führen, das alles aus-

zuzählen, was der Fleiß und die Geschicklichkeit unserer

technischen Jungmannschaft hervorbrachte. Da ist z. B,
eine kunstvolle Präzisionsuhr, hier eine Werkzeugmaschine^
dort glänzen die jungen Webschüler der Seidenwebschulê

Zürich mit ihren Kunstprodukten. Hier hat ein Gewerbe-

schüler dank seiner gründlichen Kenntnis des praktischen

Zeichnens und der darstellenden Geometrie den kompli-
ziertesten Kampf zweier Boxer technisch einwandfrei dar-

gestellt, dort bewundern wir eine Wendeltreppe als

Modell und ihren feinsten graphisch-zeichnerischen Zer-

gliederungen. Hier wiederum ist der Kopf eines Neu-

gebornen von einem talentierten jungen Bildhauer model-

liert worden und dort hat ein vielversprechender Kunst-

schlosserlehrling seine Meisterarbeit geleistet. In der

Tat. als wirkliche Meisterarbeiten dürfen wir das hier

Ausgestellte bezeichnen und wenn einer der altehrwürdigen
Zunftmeister des Mittelalters wiederkäme, er würde der

Kunst der jungen Generation seinen Beifall gewiß nicht

versagen. —7. » (Fortsetzung folgt.)

Ente des RechtsftWMes M sei» Erstz.

Wie wir in Kürze bereits meldeten, hat der Bun-
desrat heute im Sinne der von der Expertenkommission
gemachten Anregungen eine Verordnung beschlossen, die

das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz vorübergehend
ergänzt und abändert und die am Ì. Oktober, d. h. mit

dem Ablauf des vom 5. August bis zum 30. September

gewährten allgemeinen Rechtsstillstand, in Kraft tritt.
Vorgängig der Publikation der Verordnung und des

sie detailliert erläuternden Kreisschreibens an die Kau-

tonsregierungen macht das Justizdepartement über den

neuen Erlaß die nachstehenden Mitteilungen:
„Für die im Kriegsdienste befindlichen schweizerischen

Wehrmänner dauert der Rechtsstillstand von Gesetzes

wegen (Art. 57 Sch. K. G.) fort, solange sie unter

den Fahnen stehen. Für die übrige Bevölkerung aber

ihn fortbestehen zu lassen, geht nicht an. Der Rechts-

stillstand hat den Geldverkehr zum Teil gehindert, zum

Teil ganz unterbunden. Der Schuldner unterließ es,

weil er den Zahlungsbefehl, die Pfändung und den

Konkurs nicht mehr zu fürchten hatte, seiner Zahlungs-
Pflicht nachzukommen, und erschwerte oder verunmög-

lichte es so seinem Gläubiger, seinerseits die ihm ob-

liegenden Verbindlichkeiten zu erfüllen. Während das

Institut des Rechtsstillstandes seinem Zwecke nach nin

den Notleidenden dienen soll, hat es sich häufig auch

der Bemittelte und Reiche zunutze gemacht und sich

seinen Gläubigern gegenüber so verhalten, wie wenn

seine Schulden gestundet wären. Unser ganzes Wirt-

schaftslebeu ist ins Stocken geraten. Um es in die alten

ordentlichen Bahnen, soweit dies möglich ist, zurückzu-

führen, hat der Bundesrat beschlossen, den nach AU

62 des Sch. K. G. gewährten Rechtsstillstand nicht zu

verlängern, ihn also mit dem 30. September dahin-

fallen zu lassen. Könnten vom 1. Oktober an gegen

Schuldner, die nicht als Wehrmänner an der Grenze

stehen, Zwangsvollstreckungen angehoben nnd durch-

geführt werden, so würden, weil sie zurzeit nicht m

der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen,

ihre wirtschaftliche Existenz vernichtet, ihr Vermögen

entwertet und sie selbst von den in einzelnen Kantone

recht harten, öffentlichrechtlichen Folgen der fruchtlose

Pfändung getroffen. Dies nach Möglichkeit ZU ve -

hindern, ist der Zweck der vom Bundesrate am 28. sep -

Jllustr. schweiz Handw.-Zeitung („Meisterblatt")
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1914 ertaffenen Serorbnung betreffenb ©rgängung unb
Stbänberung beS SunbeSgefefieS über ©dfulbbetreibung
uttb Ä'ontaS bom 11. Stprit 1889 für bie $eit ber

SriegSrotrren.
®ie Serorbnung fieE)t gugunfien beS ©lijutbnerS

berfdjiebene aufferorbenttiche SJiafmahmen bor, bie toir
im nachfiehenben furg ffiggieren roollen. gunäthfi mill
fie ben burd) bie ihiegSereigniffein 3ahlungSfd)roierigfetteu
geratenen ©diutbner bor ber StnSpfänbung unb bem
fonfurS beroahten. 1. ®em ber Setreibung auf
sßfänbungunbSfanbberroertung uuterliegenbeu
@ti)ulbner roerben fotgenbe Sergünfiigungen eingeräumt:
A. 8ft eS im SetreibungSberfahren bis gur ißfatibber®
mertung gefommen. fo fann ber ©chulbner ben 21 u f
fctjub ber SfänbungSberroertung babitrcf) er®

mitten, bafs er berfpridü feine @d)utb in acht nronat®
liefen iRaten gu tilgen unb bie erfte State fofort be®

jafitt. ®er 2luffct)ub ift ajiSgefc^toffen für geroiffe
gotberungen, wie gorberungen auf Seträge unter 50 gr.,
üo[)tt unb Sttimentenanfprüdje ufro. ®iefe fallen unter
baS gemeine 9ted)t (Strt. 123 @d). t. ©.). ®er Stuf»
jebub fällt babin, menu eine ber SlbfchtagSgahlungen
nidjt geteiftet wirb. Stuf Sefchroerbe tann bie Stuf®

fictjtSbehörbe ben Stuffdjub aufbeben ober gröfjere Stb®

fdjtagSgafitungen bertangen, wenn ber ©täubiger ben
3iacf|roeiS erbringt, bafi ber ©djutbner gur fofortigen
3Mgat)lung ober gur ©ntridjtug größerer fRaten im»
ftanbe ift.

B. 8nt meitern roirb borgefeben, bafi ber ©djulbner
eine allgemeine SetreibungSftunbung für C)öd)=

ftenS fed)§ SDÎonate ertfatten fann. ®iefe fRechtsroohltat
jolt nur bem ©chutbner eingeräumt werben, ber fie
berbient, ber otjne ©djulb, gufotge ber bureb ben euro®
päifcben trieg b^^eigefübrten roittfdjafttichen Serl)ätt®
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niffe, niebt in ber Sage ift, feine ©täubiger gu befrie®
bigett. ®ie Stachtafibehörbe bat bie llmftänbe beS ein®

gelnen gatteS gu unterfudjen unb Igertiac^ fidt) barüber
auSgufpredjen, ob bie SetreibungSfiunbung gu bewilligen
fei. SBirb bie ©tunbung geroäbrt, fo fann bie Stach®

tafibebbrbe bie ©efc^äftäfübjrung beS ©djutbnerS unter
bie Stuffidjt eines Sachwalters ftetten. ©egeu bett
©djulbner fann roäbrenb biefer .Qeit eine Setreibung
roeber artgeboben nod) fortgefe|t roerben. ©eroiffe
3ted)tSgefd)äfte barf er nicht mefjr, anbere nur nodj mit
Seroitligung beS Sachwalters ober JtonfurSamteS ab®

fdjüefien. Son ber ©tunbung roerben nidjt erfaßt bie

Sobnforberungen, ItnterbattSanfprücbe, Steuern unb
Stbgaben. Unter geroiffen SorauSfe|ungen fann bie

SetreibungSftunbung bon ber Stadjtafibehörbe roiber®

rufen roerben.
C. Strebt ber ©djulbner, um bie StuSpfänbung ab®

guroenben, einen 9tad)lafibertrag an unb ift er wegen
ber btee beftebenben Serhättniffe nietjt in ber Sage,
innerhalb ber biermonattichen ©tunbung bie nötigen
^uftimmungSerftärungen gum 9tad)lafibertrag beigu®
bringen ober bie ©rfüttung beS !>RadjIafibertrageS ficher®
guftetten, fo fann gu feinen ©unften bie Siadjtafi®
ftunbung um groei SDtonate bertängert luerben.

2. Stebntidb ift bie Stellung beS ber ® on fur S be®

treibung untertiegenben ©djutbnerS: A. ®er Stuf®

fdjiebung ber Serroertung bei ber Setreibung auf Sfän®
bung nnb Sfaubberroertung entfpriebt fper bie Stuf®
f (hiebung ber ÄonfurSeröffnung. ©ie roirb bom
SonteSgertdü berfügt für bie ®auer bon bier SRouaten
in ber orbentlid)en ÄonfurSbetreibung unb bon groei
SJionaten in ber 2BedE)feIbetreibung, wenn ber ©chulbner
glaubhaft macht, bafi er bie betreibenben ©täubiger gu»
folge ber burd) ben europäifthen Srieg heiöeigeführten
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1914 erlassenen Verordnung betreffend Ergänzung und
Abänderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung
und Konkurs vom 11. April 1889 für die Zeit der
Kriegswirren.

Die Verordnung sieht zugunsten des Schuldners
verschiedene außerordentliche Maßnahmen vor. die wir
im nachstehenden kurz skizzieren wollen. Zunächst will
sieden durch die Kriegsereignisse in Zahlungsschwierigkeiten
geratenen Schuldner vor der Auspfändung und dem
Konkurs bewahren. 1. Dem der Betreibung aus
Pfändung und Pfandverwertung unterliegenden
Schuldner werden folgende Vergünstigungen eingeräumt:

Ist es im Betreibungsverfahren bis zur Pfandver-
Wertung gekommen, so kann der Schuldner den Auf-
schub der Pfändungsverwertung dadurch er-
wirken, daß er verspricht seine Schuld in acht monat-
lichen Raten zu tilgen und die erste Rate sofort be-

zahlt. Der Aufschub ist ausgeschlossen für gewisse

Forderungen, wie Forderungen auf Beträge unter 5V Fr.,
Lohn und Alimentenansprüche usw. Diese fallen unter
das gemeine Recht (Art. 123 Sch. K. G,). Der Auf-
schub fällt dahin, wenn eine der Abschlagszahlungen
nicht geleistet wird. Auf Beschwerde hin kann die Auf-
sichtsbehörde den Aufschub aufheben oder größere Ab-
schlagszahlungen verlangen, wenn der Gläubiger den

Nachweis erbringt, daß der Schuldner zur sofortigen
Vollzahlung oder zur Entrichtug größerer Raten im-
stände ist.

8. Im weitern wird vorgesehen, daß der Schuldner
eine allgemeine Betreibungs st undun g für höch-
siens sechs Monate erhalten kann. Diese Rechtswohltat
soll nur dem Schuldner eingeräumt werden, der sie

verdient, der ohne Schuld, zufolge der durch den euro-
päischen Krieg herbeigeführten wirtschaftlichen Verhält-

«4?

nisse, nicht in der Lage ist, seine Gläubiger zu befrie-
digen. Die Nachlaßbehörde hat die Umstände des ein-
zelnen Falles zu untersuchen und hernach sich darüber
auszusprechen, ob die Betreibungsstundung zu bewilligen
sei. Wird die Stundung gewährt, so kann die Nach-
laßbehörde die Geschäftsführung des Schuldners unter
die Aufsicht eines Sachwalters stellen. Gegen den
Schuldner kann während dieser Zeit eine Betreibung
weder angehoben noch fortgesetzt werden. Gewisse
Rechtsgeschäfte darf er nicht mehr, andere nur noch mit
Bewilligung des Sachwalters oder Konkursamtes ab-
schließen. Von der Stundung werden nicht erfaßt die

Lohnforderungen, Unterhaltsansprüche, Steuern und
Abgaben. Unter gewissen Voraussetzungen kann die

Betreibungsstundung von der Nachlaßbehörde wider-
rufen werden.

0. Strebt der Schuldner, um die Auspfändung ab-
zuwenden, einen Nachlaßvertrag an und ist er wegen
der heute bestehenden Verhältnisse nicht in der Lage,
innerhalb der viermonatlichen Stundung die nötigen
Zustimmungserklärungen zum Nachlaßvertrag beizu-
bringen oder die Erfüllung des Nachlaßvertrages sicher-
zustellen, so kann zu seinen Gunsten die Nachlaß-
stundung um zwei Monate verlängert werden.

2. Aehnlich ist die Stellung des der Konkurs be-
treibung unterliegenden Schuldners: Der Auf-
schiebung der Verwertung bei der Betreibung auf Pfän-
dung nnd Pfandverwertung entspricht hier die Auf-
schiebung der Konkurseröffnung. Sie wird vom
Konkursgericht verfügt für die Dauer von vier Monaten
in der ordentlichen Konkursbetreibung und von zwei
Monaten in der Wechselbetreibung, wenn der Schuldner
glaubhaft macht, daß er die betreibenden Gläubiger zu-
folge der durch den europäischen Krieg herbeigeführten
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mirtfd)aftlid)en Serljältniffe nicht beliebigen fann, unb
wenn er fofort erne AbfchtagSjahtung Don einem fünftel
ber SetreibungSfumme in ber orbentlidjen $onfurSbe»
treibnng unb einem drittel in ber SBechfelbetreibnng
be^aijlt unb ftdj ûerpfticïjtet, ben Dîeft in gleiten monat»
tilgen 3taten ju entrichten. And) fjier fann für geruijfe
gorberungen eine Auffdjiebung ber ÄonfurSeröffnung
nid)t bertangt werben. Sei nicht püntttidjer Seiftung
ber weitem AbfdjlagSphfangen fällt ber Auffdjub bal)in.

B. SOBie ber SfänbungSbetreibung, fo fann aud) bem
ber ÄonfurSbetreibung unterliegenben ©fiulbner bon
ber Aadpapbehörbe eine allgemeine 93 e t r ei
bungs ft unbung bon fechSäftonaten beroitligt werben,
©te borauSfefpngen finb in beiben fällen nur in un»
roefentltdjen fünften üerfd)teben, bie SSBirfungen gteid).

C. And) bem ber $onfur3betreibung unterliegenben
Sdjulbner, ber einen Aadjlafpertrog pftanbe ju bringen
fud)t, fann bieAadjlafiftunbung umgweiAtonate
berlängert werben. ©a§ finb in ber Hauptfache bie
3Jîafenal)men, bie bie Serorbnung an ©teile be§ fRedjtS»
ftillftanbeS fejjt. ©ie geht aber nod) einen ©djritt weiter,
©ie will niefit nur AuSpfänbung unb ÄonfurS ber»
hüten, fonbern fiel)t aud) bor, bafj ba, wo tatfädjliä)
frucfitlofe fßfänbungen unb ftWnfurSeröffnungen fiatt»
gefunben haben, if)re öffentliefirecfitliefien folgen gemil»
bert werben fönnen. ©er Sunbesrat beftimmt jwar
niefit felbft, welches biefe folgen finb. SDSofit aber
belegiert er feine ifim in ber @ad)e gufteljenbe @efe|»
gebungêfompeteng an bie Âantonëregierungen
unb ermöglicht eSfobiefenSehücben.auf bemSerorbnungS»
wege, bie in einzelnen fantonalen Ê^renfolgengefe^en
enthaltenen gärten nttb Unbilligfeiten abpfdjraächen
unb ju befeitigen. 3m einzelnen ift auf bie Serorb»
nung unb ba§ bapgeljörige Srei§fd)reiben an bie
SantonSregierungen p berweifen.

93mttoefen im ^urgau»
(*ftorr.). @S ift wahrhaftig niefitâ gutes p melben.

Hat fdjon bie roirtfefiaftlicfie KriftS ber legten 3abre bem
Saugewerbe, wie auch an anbern Orten, fo auch hier
©djäbigungen mandjer Art oerutfad)t, fo liegt nun baS

SerhängntS fett bem Kriegsausbruch erft recht ferner
auf unfern Sauleuten. Unb eS finb felbftoerftänblicfi
nicht nur bie Herren Saumetfter unb 3lrcfiiteften baoon
betroffen, fonbern jebe§ fjanbwetf, baS mit bem Sau»
gewerbe in Sejiel)ungen fteht, ift tn SJlitleibenfcfiaft ge»

pgen, ©freiner, ©djloffer, SJlaurer, ©tafer tc. gatal
ift ganj befonberS, bafj tn Sanïfretfen ber ißeffimiSmuS
in einer SSBeife anhält, bie niefit gerechtfertigt ift unö
bie bie Sage noch oerfdjltmmert. 2Mf)renb auf ber
einen ©ette bie Sanfen beftrebt finb, baS Solf p be»

ruhigen unb eS pr SGBteberaufnähme ber roirtfefiafttiefien
©ätigfeit anpfpotnen, natürlich mit bem ernften ßweef,
bap eS feine thefaurierten ©elbmittel wieber an bte
©c|alter bringe, jeigen fie fid) auf ber anbern ©eite
felber fo pgefnöpft, baff eS benjenigen, welche roirflicf)
bie mutige Slbftcfit haben, bie normale ©ätigfett wteber
aufpnehmen unb bem ungewiffen ©djidfal p trogen,
getreu bem ©runbfat), baff frifefi gewagt halb gewonnen
ift, einfach unmöglich wirb, ihre guten Abfidjten in bte
©at umpfefcen. ©ht Saumetfter in 3t., ber ftcfi wett
im Sanbe herum beS beften iflufeS erfreut unb beffen
ebenfo oorftdjtigeS wte reelles ©efdjäftSgebahren überall
als mufterhaft gilt, war beftrebt, fein ©efdjäft nach bem
Abebben ber erften KriegSaufregung wteber tn feinen
geregelten ©ang p bringen unb eine Steitje oon ange»
fangenen Sauten, bei benen eS fiefi fetneSwegS etwa ùm

©pefulationSobjefte, fonbern um feftbeftellte fßrioathäufer
hanbelte, p ooKenben. AIS er p biefem Sehufe auf
ben Sanfen auS feinem ftontoforrent fdjöpfen wollte,
würbe er mit förmlicher Serwunberung betrachtet: „Sie
ftnb aber ein Optimift! 2ßer wirb jefit an Neubauten
benfen!" Unb boefi ber fragtiefie Saumetfter ift nicht meljr
Optimift, als eS heute etn feber, ber nicht untergeben
will, eben fetn muff; er wollte niefit nur bem Serlangen
feiner Auftraggeber, welche ihre Häufet balb bepgSbereit

p haben wünffien, nachtommen, fonbern er woßte fein
grofeS brafiliegenbeS ©efcfiäft aufi wteber fruftifijleren
unb waS eigentlich auch eine Çauptfadje ift, er wollte
feiner Arbeiterfchar unb ben bieten felbftänbigen fietnen

^anbwetfern, bie mit ihm feit fahren unb 3ahrje()nten
in Serbinbung flehen unb unter bem ©tiflftanb ber

Sautätigfeit fdjrner p letben hatten, wieber Arbeit unb

Serbtenft oerfchaffen. Qrgenbweldje ©rünbe, biefe 316»

ficht als übertriebenen Optimismus p bejetdjneti, ftnb

unetfinblifi, ©aS ©anje geigt aber, wte wenig roirt»

fcfiaftCicfien SBeitblid bioerfe Sanfen h<*&«t- Unb bof
ift ja bie Hauptaufgabe ber Sanfen, oor allem in fo

ferneren Ärifenjeiten wie jefit, bie, baS wirtffiafttifie
Seben wieber p befruchten. ©aS wäre bei aller weifen

Sorftdjt burfiauS möglich- — ©aS fßublifum hat man
bis jetjt mit Aufrufen, ©rmahnungen unb fo weiter ge»

rabep überfchwemmt, — wte wäre eS, wenn oon-

autoritatioer ©eite nun aud) einmal ein ermahnenbet,
wegleitenber Aufruf an bte Sanfen unb an jene Steife

erlaffen würbe, in beren £änben eS liegt, bte 9tüdfef)r
ber wirtffiaftliehen Setätigung beS SolfeS tn| normale

Sahnen p leiten? fHidjt nur unten, leiber auch oben
herrfefit otel Unoerftanb. —

SBenn eS nun allerorts heifet, an fHotftanbSarbeiten

p benfen, um ben otelen ArbeitSlofen, ben nahenben
SBinter erträglicher p mafien, fo fommen bodj in erper
Sinie Sauarbeiten in grage, feten eS Hoch» ober Sief»

bauarbeiten, öffentliche ober prioate. Umfoweniger foHte

man folefie Arbeiten p hintertreiben fufien, fofern eS

ftch niefit um ©pefulationen hnnbelt, benen atterbtngS

pm oorneherein refolut ber Stiegel gefefioben werben

muß. Hod)bauarbeiten öffentlichen ©hoïofterS fönnen

jrnar im Shurgau berjeit niefit oiele in grage fommen;
eS finb einige ©fiulhauSbauten ba unb bort befefiloffen.

©ie werben aber jetjt an oielen Orten niefit pr 3luS»

führung fommen fönnen, ba bte betr. ©emeinben ihre

©elbmittel für anbere fpontane Sebfirfniffe, Unter»

ftütpngen ufw., brauchen. 3öo aber folefie Hemmniffe

nicht fo fehr gefürefitet werben müffen, ba fotlte man

jefit weniger als je engherzig fein, fonbern nach Aiaf»

gäbe ber Sebürfniffe bte Sauten in Angriff nehmen.

3m übrigen gibt eS wohl wenige ©emeinben, bie nicht

©trajjenarbeiten, Kanaltfationen, bem See entlang auch

Uferfdjutjbauten in petto haben. 3ft auch in etnjelnen

©emeinben bie 3«ht ber ArbeitSlofen noch nicht fo groß,

bafj man jefit f^on folfie Arbeiten par force tn Angriff

nehmen mufj, fo fann btefe ArbeitSlofenphl unoerfeheni

fteigen, inSbefonbere, wenn neue Sruppen entlaffen werben

foHten. 'Auf biefe ©oentualttät follte man ftcfi rechtzeitig

einrichten unb bie nötigen Sorbereitungen treffen, bamit,

wenn 3iot an SUann fommt, ber Apparat flappt unb

rationell arbeitet, was gewöhnlich nicht gefdjtefp»

man ftch oon ben ©reigniffen überraffien läßt unb bann

in aller ©ile SRaffnahmen ergreift, bie nicht genügen»

oorbereitet ftnb. —
©iefe wohlgemeinten Statffiläge mögen ba unb bort

beherzigt werben.

448 Jllustr. schtvciz Handîv 'Zeitung („Meisterblatt") Nr. lz.

wirtschaftlichen Verhältnisse nicht befriedigen kann, und
wenn er sofort eine Abschlagszahlung von einem Fünftel
der Betreibungssumme in der ordentlichen Konkursbe-
treibung und einem Drittel in der Wechselbetreibung
bezahlt und sich verpflichtet, den Rest in gleichen monat-
lichen Raten zu entrichten. Auch hier kann für gewisse
Forderungen eine Aufschiebung der Konkurseröffnung
nicht verlangt werden. Bei nicht pünktlicher Leistung
der weitern Abschlagszahlungen fällt der Aufschub dahin.

k. Wie der Pfändungsbetreibung, so kann auch dem
der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner von
der Nachlaßbehörde eine allgemeine Betrei-
bungs st undung von sechs Monaten bewilligt werden.
Die Voraussetzungen sind in beiden Fällen nur in un-
wesentlichen Punkten verschieden, die Wirkungen gleich.

0. Auch dem der Konkursbetreibung unterliegenden
Schuldner, der einen Nachlaßvertrog zustande zu bringen
sucht, kann dieNachlaßstundung umzweiMonate
verlängert werden. Das sind in der Hauptsache die

Maßnahmen, die die Verordnung an Stelle des Rechts-
stillstandes setzt. Sie geht aber noch einen Schritt weiter.
Sie will nicht nur Auspfändung und Konkurs ver-
hüten, sondern sieht auch vor, daß da, wo tatsächlich
fruchtlose Pfändungen und Konkurseröffnungen statt-
gefunden haben, ihre öffentlichrechtlichen Folgen gemil-
dert werden können. Der Bundesrat bestimmt zwar
nicht selbst, welches diese Folgen sind. Wohl aber
delegiert er seine ihm in der Sache zustehende Gesetz-

gebungskompetenz an die Kantonsregierungen
und ermöglicht es so diesen Behörden, auf dem Verordnungs-
wege, die in einzelnen kantonalen Ehrenfolgengesetzen
enthaltenen Härten nnd Unbilligkeiten abzuschwächen
und zu beseitigen. Im einzelnen ist auf die Verord-
nung nnd das dazugehörige Kreisschreiben an die
Kantonsrsgierungen zu verweisen.

Bauwesen im Thurgau.
(*Korr.). Es ist wahrhaftig nichts gutes zu melden.

Hat schon die wirtschaftliche Krisis der letzten Jahre dem
Baugewerbe, wie auch an andern Orten, so auch hier
Schädigungen mancher Art verursacht, so liegt nun das
Verhängnis seit dem Kriegsausbruch erst recht schwer
auf unsern Bauleuten. Und es sind selbstverständlich
nicht nur die Herren Baumeister und Architekten davon
betroffen, sondern jedes Handwerk, das mit dem Bau-
gewerbe in Beziehungen steht, ist in Mitleidenschaft ge-

zogen, Schreiner, Schlosser, Maurer, Glaser zc. Fatal
ist ganz besonders, daß in Bankkretsen der Pessimismus
in einer Weise anhält, die nicht gerechtfertigt ist und
die die Lage noch verschlimmert. Während auf der
einen Seite die Banken bestrebt sind, das Volk zu be-

ruhigen und es zur Wiederaufnahme der wirtschaftlichen
Tätigkeit anzuspornen, natürlich mit dem ernsten Zweck,
daß es seine thesaurierten Geldmittel wieder an die
Schalter bringe, zeigen sie sich auf der andern Seite
selber so zugeknöpft, daß es denjenigen, welche wirklich
die mutige Absicht haben, die normale Tätigkeit wieder
aufzunehmen und dem ungewissen Schicksal zu trotzen,
getreu dem Grundsatz, daß frisch gewagt halb gewonnen
ist, einfach unmöglich wird, ihre guten Absichten in tue
Tat umzusetzen. Ein Baumeister in R., der sich weit
im Lande herum des besten Rufes erfreut und dessen
ebenso vorsichtiges wie reelles Geschäftsgebahren überall
als musterhaft gilt, war bestrebt, sein Geschäft nach dem
Abebben der ersten Kriegsaufregung wieder in seinen
geregelten Gang zu bringen und eine Reihe von ange-
fangenen Bauten, bei denen es sich keineswegs etwa um

Spekulationsobjekte, sondern um festbestellte Privathäuser
handelte, zu vollenden. Als er zu diesem Behufe auf
den Banken aus seinem Kontokorrent schöpfen wollte
wurde er mit förmlicher Verwunderung betrachtet: „Sie
sind aber ein Optimist! Wer wird jetzt an Neubauten
denken!" Und doch der fragliche Baumeister ist nicht mehr
Optimist, als es heute ein jeder, der nicht untergehen
will, eben sein muß; er wollte nicht nur dem Verlangen
seiner Auftraggeber, welche ihre Häuser bald bezugsbereit

zu haben wünschen, nachkommen, sondern er wollte sein

großes brachliegendes Geschäft auch wieder fruktifizteren
und was eigentlich auch eine Hauptsache ist, er wollte
seiner Arbeiterschar und den vielen selbständigen kleinen

Handwerkern, die mit ihm seit Jahren und Jahrzehnten
in Verbindung stehen und unter dem Stillstand der

Bautätigkeit schwer zu leiden hatten, wieder Arbeit und

Verdienst verschaffen. Irgendwelche Gründe, diese Ab-

ficht als übertriebenen Optimismus zu bezeichnen, sind

unerfindlich. Das Ganze zeigt aber, wie wenig wirt-
schaftlichen Weitblick diverse Banken haben. Und doch

ist ja die Hauptaufgabe der Banken, vor allem in so

schweren Krisenzeiten wie jetzt, die, das wirtschaftliche
Leben wieder zu befruchten. Das wäre bei aller weisen

Vorsicht durchaus möglich. — Das Publikum hat man
bis jetzt mit Aufrufen, Ermahnungen und so weiter ge-

radezu überschwemmt, — wie wäre es, wenn von
autoritativer Seite nun auch einmal ein ermahnender,
wegleitender Aufruf an die Banken und an jene Kreise

erlassen würde, in deren Händen es liegt, die Rückkehr

der wirtschaftlichen Betätigung des Volkes inI normale

Bahnen zu leiten? Nicht nur unten, leider auch oben
herrscht viel Unverstand. —

Wenn es nun allerorts heißt, an Notstandsarbeiten
zu denken, um den vielen Arbeitslosen, den nahenden

Winter erträglicher zu machen, so kommen doch in erster

Linie Bauarbeiten in Frage, seien es Hoch- oder Tief-

bauarbeiten, öffentliche oder private. Umsoweniger sollte

man solche Arbeiten zu hintertreiben suchen, sofern es

sich nicht um Spekulationen handelt, denen allerdings

zum vorneherein resolut der Riegel geschoben werden

muß. Hochbauarbeiten öffentlichen Charakters können

zwar im Thurgau derzeit nicht viele in Frage kommen;

es sind einige Schulhausbauten da und dort beschlossen.

Sie werden aber jetzt an vielen Orten nicht zur Aus-

führung kommen können, da die betr. Gemeinden ihre

Geldmittel für andere spontane Bedürfnisse, Unter-

stützungen usw., brauchen. Wo aber solche Hemmnisse

nicht so sehr gefürchtet werden müssen, da sollte man

jetzt weniger als je engherzig sein, sondern nach Maß-

gäbe der Bedürfnisse die Bauten in Angriff nehmen.

Im übrigen gibt es wohl wenige Gemeinden, die nicht

Straßenarbeiten, Kanalisationen, dem See entlang auch

Uferschutzbauten in petto haben. Ist auch in einzelnen

Gemeinden die Zahl der Arbeitslosen noch nicht so groß,

daß man jetzt schon solche Arbeiten par force in Angriff

nehmen muß, so kann diese Arbeitslosenzahl unversehens

steigen, insbesondere, wenn neue Truppen entlassen werden

sollten. ' Auf diese Eventualität sollte man sich rechtzeitig

einrichten und die nötigen Vorbereitungen treffen, damit,

wenn Not an Mann kommt, der Apparat klappt und

rationell arbeitet, was gewöhnlich nicht geschieht, wenn

man sich von den Ereignissen überraschen läßt und dann

in aller Eile Maßnahmen ergreift, die nicht genügend

vorbereitet sind. —
Diese wohlgemeinten Ratschläge mögen da und don

beherzigt werden.
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